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16. Gesetz: Vergnügungssteuergesetz fur Wien 1963; Abänderung (Vergnügungssteuergesetznovelle 1981), 

16. 
Gesetz vom 27. März 1981, mit dem das Ver
gniigungssteuergcsetz fiir Wien 1963 geändert 
wird (V ergniigungssteuergesetznovelle 1981} 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das V ergnilgungssteuergesetz für Wien 1963, 
LGBI. fur Wien Nr. 11, zuletzt geändert durch die 
Vergnügungssteuergesetznovelle 1976, LGBI. for 
Wien Nr. 37, wird wie folgt gelindert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 7 und 11 haben zu entfallen. Die 
Z 8 bis 10 und 12 bis 14 sind als Z 7 bis 12 zu 
bezeichnen und haben zu lauten: 

„7. Kunstlaufvorführungen auf Eis- oder Roll
bahnen, Variete- und Kabarenvorstellungen, 
bunte Abende, Akademien, Modeschauen) 
Stripteasevorfohrungen, Shows und ge
mischte Vorführungen aller Art, ungeachtet 
der Art und Weise der musikalischen oder 
darstellerischen Gestaltung dieser Vorführun
gen(§ 28); 

8. Tanzbelustigungen, Masken- und Kostümfe
ste (§29); 

9. Sportliche Wettkämpfe und Vorführungen in 
Fonn von Motorsporrveranstaltungen, Be
rufsboxen und Berufsringen(§ 30}; 

10. Kartenspiele aller Art in Spielbanken(§ 31); 
l L Ausspielungen unter Verwendung von Losen 

(Tombolen usw.)(§ 32); 
12. Pratermäßige Volksbelustigungen(§ 33)." 

2. In § 3 Abs. 2 hat die Wonfolge „oder der 
Wirtschaftswerbung" zu entfallen. 

3. § 5 hat zu lauten: 

„§5 

(1) Von der Vergnügungssteuer gemäß § 6 
Abs. 3 bis 6 sind befreit: 

1. Veranstaltungen, die lediglich dem Unterricht 
an öffentlichen oder erlaubten privaten Unterrichts
anstalten dienen oder mit Genehmigung der Schul
behörde hauptsächlich für Schüler solcher Anstal
ten und deren Angehörige dargeboten werden, 
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sofern diese Veranstaltungen entweder im Schulge
bäude stattfinden oder deren Reinertrag ausschließ
lich schulischen Zwecken zugute kommt, sowie 
V olkshochschulkurse; 

2. V eransta1wngen, deren Reinertrag ausschließ
lich und unmittelbar zu vorher anzugebenden mild
tätigen Zwecken verwendet wird, unter der Vor
aussetzung, daß keine Tanzbelustigungen oder 
Vergnilgungen mit fortlaufender Spielhandlung 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 damit vetbunden sind und der 
dem mildtätigen Zweck zugeführte Betrag das 
Doppelte der entfallenden Steuer erreicht; ist er 
geringer, so tritt eine Ermäßigung der Steuer ein; 
die ermäßigte Steuer ist gleich der Differenz zwi
schen der doppelten nach dem Gesetz zu entrich
tenden Steuer und dem Reinertrag ohne Berück
sichtigung der Steuer; 

3. Veranstattungen, die besonders zur außerschu
lischen Jugenderziehung geeignet sind, sofern die 
Teilnahme an der Veranstaltung unentgeltlich oder 
nur gegen ein geringfügiges Entgelt und ausschließ
lich für vorschulpflichtige Kinder oder Minderjäh
rige, deren Angehörigen und Lehrper50nen mög
lich ist, keine Tanzbelustigungen oder Vergnügun
gen mit fortlaufender Spielhandlung gemäß § 2 
A.bs. 1 Z 1 damit verbunden slnd, keine alkoholi
schen Getränke dabei verabreicht werden und die 
besondere Eignung der Veranstaltung zur geisti
gen, sittlichen oder körperlichen Erziehung der 
vorschulpllichtigen Kinder oder der Minderjähri
gen im Hinblick auf die Unterrichtsziele durch die 
Schulbehörde durch Gutachten festgestellt und 
vom Magistrat unter Berücksichtigung der tatsäch
lichen Gestaltung der Veranstaltung anerkannt 
wurde. 

Ein geringfügiges Entgelt liegt dann vor, wenn 
nur solche Einnahmen erzielt wurden oder erzielt 
werden sollten, welche die Kosten der V eranstal ~ 
tung nicht übersteigen. 

Ferner Veranstaltungen von J ugendorganisatio
nen, deren Betätigung auf dem Gebiete der außer~ 
schulischen Jugenderziehung vom Magistrat aner~ 
kannt wurdeJ auch dann~ wenn damit Tanzbelusti
gungen oder Vergnügungen mit fortlaufender 
Spielhandlung gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 verbunden sind 
und keine aikohoHschen Getränke verabreicht wer
den. Diese Anerkennung erfolgt über Ansuchen 
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